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Die Statuten sind schon im Jahre 1829 von der Kirchhöre bestätigt

und im trogener Wochenblatte abgedruckt worden. Das Reglement lst

jünger; die Verwaltungsbehörde hat ihm den 8. März 1342 ihre Zu-

stimmung gegeben. Einzelne Bestimmungen mögen durchaus local sein;

andere find der Art, daß sie überall berücksichtigt werden sollten, wo

man mit Erfolg solche Anstalten gründen will. Wir zählen dahin das

Statut, daß keine beharrlich unsittlichen Kinder aufgenommen werden,

indem eine solche Lehr- und Erziehungs. Anstalt nicht mit einer Straf-

anstatt vermengt werden dürfe; dann die Artikel des Reglements fill,
1.), daß die Zahl der Zöglinge nie über vierzig steigen dürfe, weil em

sorgsam erziehender Einfluß des Lehrers auf die Zöglinge unmöglich

wird, wenn man denselben mit Geschäfften überladet, und sll, 4.) daß

die Anstalt nur solchen Kindern offen stehe, welche die gehörigen Fährg-

keiten haben, um an dem Unterrichte mit Erfolg theilnehmen zu kön-

nen. — Der Artikel der Statuten, welcher die Besoldung des Lehrers

auf 100 fl. festsetzt, ist nicht mehr.in Kraft. Er und seine Gattinn ha-

ben jetzt zusammen einen jährlichen Gehalt von 400fl.; derUnterlehrcr,

der den Unterricht im Weben besorgt, bezieht jährlich 117 fl. 52 kr.

Der 5. Abschnitt des Reglements: Bildung von Gehülfen, ist dadurch

veranlaßt worden, daß die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft mehre

Jünglinge, welche sie für die Leitung solcher Anstalten bilden läßt, der

Anstalt in Trogen übergeben hat.

_

Die außerrohdischen Ersparnißcasseu nach ihren

neuesten Verhältnissen.

ES haben diese Blätter schon öster über den Zustand un-

serer Ersparnißcassen berichtet, weil wir dieser Einrichtungen

als eines sehr erfreulichen Fortschrittes der neuern Zeit unS

freuen. Z Aus der nachfolgenden Übersicht werden unsere

Leser gerne entnehmen, daß wir jetzt zwölf Anstalten dieser

Art in unserm kleinen Lande besitzen.

-) Jahrg. 1826, S. 49- 56; 1827,^S. 82; 1828, S. 48. 80;
1829, S. 32; 183», S. 47. 48; 1832, S. 64; 183S, S. 149

- 151 172- 175H1836, S. 14-16; 1837, S. 25. 27. 48;

1838, S. 14. 15. 74. 75.175; 1839, S. 6. 11.12; 184», S. 29.

30.31 ; 1841, S. 27. 52. 53. 80; 1842, S. 2. 8. 184. Am aus-

führlichsten ist der Bericht, der in den Jahrgängen 1335 und 1836

steht.
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Der Zuwachs ist mit dem Zeichen -s-, die Abnahme mit
dem Zeichen — angegeben.

Wir entnehmen dieser Übersicht, daß bei den neuesten Rech-

nungen unserer zwölf Ersparnißanstalten 199,622 st. 43 kr.

in denselben niedergelegt waren, wozu die Reservefonds mit
9102 st. kommen, und daß sich die Summe der Einlagen im
letzten Rechnungsjahr um 20,479 st. 8 kr. vermehrt hat.

Das Rechnungsjahr beginnt in Bühler den 1. Heumonat,
in Rehetobcl den 1. Wintermonat, in allen übrigen Gemein-
den aber am Neujahr.

Die Ersparnißanstalt in HeriSau ist auch für die unr-

liegende Gegend bestimmt. Seit der Stiftung, den 15. Win-
termonat 1824, bis zum Schlüsse des vorigen Jahres be-

trugen die Einnahmen:
an Einlagen 189,517 st. 47 kr.

an Zinsen 28,064 - 15 -

217,582 fl. 2 kr.
die Ausgaben:

an Rückzahlungen von Capital
und Zinsen 144,693 fl. 56 kr.

an Verwaltungskdsten 2,307 - 27 -

147,001 fl. 23 kr.

Die ausführliche Rechnung vom Jahr 1842 steht im Amts-
blatt 18"/«z, II., S. 163.

Der Zinsfuß ist gegenwärtig von 5 — 50 fl. 4 proc., von
51 — 120 fl. 3'/z proc. und von 121 fl. an 3 proc. Un-

geachtet dieses niedrigen Zinsfußes für größere Einlagen sieht

sich die Verwaltung öfter im Falle, solche zurückweisen,

oder gegen den Willen der Gläubiger zurückbezahlen zu müs-

sen. Die Unternehmer, die H. Landammänner Nef und Schlä-
pfer und Präsident Schieß, zahlen übrigens der Anstalt seit

der Stiftung und fortwährend 4 proc. Zins, was ihr zu

ihrem schönen Reservefond hilft.
Bei Schwellbrunn erklärt ein Blick auf das Stiftungs-

jähr, warum von einem Reservefond noch nicht die Rede

sein kann.



s?

In Stein und Schönengrund haben früher Erspar-
nißcassen bestanden; sie sind aber eingegangen. Es sind also

zur Zeit die acht Gemeinden Urnäsch, Hundweil, Stein,
Schöncngrund, Waldstatt, Wolfhalden, Lutzenberg und Wal-
zenhauscn ohne eigene Ersparnißanstalten.

Die Anstalt in Teufffen hat keinen Neservefond.

In.Bühler werden für Guthaben bis 200 fl. 4 proc.,
für höhere Summen 3^ Proc. bezahlt. Der Reservefond ist

bedeutend jünger als die Anstalt und eristirt erst seit 1838.

Die Rechnung der Anstalt in Speicher wird, >wie wir
jedes Mal erwähnt haben, seit einigen Jahren gedruckt, und
die neueste findet sich auch im Amtsblatt 18"/^, II., S. 109

und 170.

In Trogen vertheilen sich die Theilhaber wie folgt:
121 haben zu fordern 25 Kreuzer bis 10 Gulden,
172 „ „ „ 10 Gulden „ 50 „
82 „ „ 50 100

53 100 „ „ 200 „
22 „ 200 300
7 „ 300 400
6 „ 400 500

Höher als 500 fl. darf ein Guthaben nicht steigen.

In Rehetobel ist der Reservefond wegen Anschaffung
der nöthigen Bücher noch unbedeutend.

In Heiden wird erst seit Aufstellung einer neuen Ver-
waltung im Jahr 1842 ein Reservefond gesammelt. Die
Anstalt scheint jetzt rasche Fortschritte machen zu wollen, denn

in den beiden ersten Monaten dieses Jahres wurden bereits

1040 fl. 34 kr. eingelegt. Für Posten bis 50 fl. werden

4, von 50 bis 100 fl. 3 °/., von 100 — bis 500 fl. 3 '/,
proc. Zins bezahlt.
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